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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Stadtrat 16.07.2014 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Anfrage 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

zur Sicherung der öffentlichen Trinkwasserversorgung ist vom Landesverwaltungsamt 

beabsichtigt, zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Erfurter Wasserwerke das 

bestehende Wasserschutzgebiet neu festzusetzen. Der Entwurf der Verordnung zur Festsetzung 

des Wasserschutzgebietes befindet sich derzeit in der Auslegung. Die Fristen zur Geltendmachung 

von Einwendungen wurden nach meiner auf Bitten vieler Ortsteilräte und Bürger erfolgten 

Intervention durch das Landesverwaltungsamt bis zum 30.November 2014 verlängert. 

 

Der vorliegende Entwurf beinhaltet Auflagen und Festlegungen zu Verboten und 

Genehmigungspflichten, die zu schweren Beeinträchtigungen hinsichtlich der Nutzung des 

privaten Grundstücks- und Gebäudeeigentums führen und geeignet sind, entgegen bestehenden 

Ratsbeschlüssen eine weitere Verbesserung der infrastrukturellen Entwicklung der betroffenen 

Ortsteile auszuschließen. Zudem wurde in der Bürgerversammlung sehr deutlich, dass die 

betroffenen Bürger die drohende Überbürokratisierung ablehnen. 

 

Ich bitte Sie daher um die Beantwortung folgender Fragen: 

 

1. Wie sichert die Stadt, dass die Interessen der Bewohner der sog. Wasserdörfer, die von der 

Neufestsetzung der Trinkwasserschutzzonen direkt betroffen sind, gewahrt bleiben 

insbesondere dort, wo angedacht ist, die Trinkwasserschutzzone auszuweiten? 

 

2. Wie wird gewährleistet, dass die betroffenen Ortsteile, die in Trinkwasserschutzgebieten 

liegen, nicht von einer weiteren Entwicklung ausgeschlossen werden, beispielsweise bei 

Ersatzbebauungen, Beseitigung und Ersatzbebauung alter Industriebrachen, im Wegebau 

oder hinsichtlich ergänzender oder erneuernder Baumaßnahmen? 

  

 

Frau Walsmann, Fraktion CDU 
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3. Warum wurden die Bürger seitens der Stadtverwaltung nicht rechtzeitig über die 

beabsichtigte Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes informiert.  

 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

15.07.2014, gez. i. A. Hein   

Datum, Unterschrift 
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